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Zahl: 004 -01/2026        Rennweg, am 02.07.2026 

Betr: Sitzung des Gemeinderates am 10.07.2026 

 

E i n l a d u n g  
 

Gemäß § 35 Abs. 1 und 2 der K-AGO 1998, LGBl. Nr. 66/1998 i.d.g.F. werden die Mitglieder des 

Gemeinderates der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg zu der für 

 

Freitag, den 10.07.2026 um 19:00 Uhr 
 

im Marktgemeindeamt anberaumten 2. Sitzung des Gemeinderates (Jahr 2026) unter Bekanntgabe 

nachstehender Tagesordnung eingeladen.  

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
 

1 Bestellung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates zur Fertigung der Niederschrift 

der gegenständlichen Sitzung gem. § 45 Abs. 4 des K-AGO 1998, LGBl. Nr. 66/1998 

i.d.g.F. 

 

2 Berichte des Bürgermeisters 

 

3 Bericht über die Sitzung des Kontrollausschusses vom 25.6.2026 

 

4 Erstellung Leitungskataster (DLK); Erweiterung des Auftrages um die  

Schächteerhebungen; Beratung und Beschlussfassung 

 

5 Michael Ramsbacher, Gries 24/2; Abschluss eines Pachtvertrages für einen Teilbereich 

des öffentlichen Gutes (Grieser Platzl); Beratung und Beschlussfassung 

 

6 Grundstückstransaktion Adenberg; Durchführung der Vermessungsurkunde  

DI Dr. Günther Abwerzger vom 23.3.2026, Zahl: GZ 12943/26; Beratung und Beschluss-

fassung 

 

7 FF-Rennweg bzw. Löschgruppe Katschberg 

a) Neuanschaffung eines RLFA bzw. Verwertung des derzeitigen Fahrzeugbestandes 

b) Festlegung eines Finanzierungsplanes 

Beratung und Beschlussfassung 

 

8 Generalsanierung Verbindungsstraße Wirnsberg; Erweiterung des Finanzierungsplanes; 

Beratung und Beschlussfassung 
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9 Manuela Stoxreiter, Kremsbrücke; Ansuchen um sprengelfremden Schulbesuch ihrer  

Tochter; Beratung und Beschlussfassung 
 

Nichtöffentlicher Teil 
 

 

 

Gemäß § 27 Abs. 2 der K-AGO 1998, LGBl. Nr. 66/1998 i.d.g.F. ist jedes Mitglied des Gemeinderates ver-

pflichtet zu dieser Sitzung rechtzeitig zu erscheinen und daran bis zum Schluss teilzunehmen. Ist ein Mit-

glied des Gemeinderates verhindert an der Sitzung teilzunehmen, so ist dies - ausgenommen bei unvorher-

sehbaren Ereignissen - dem Marktgemeindeamt unter Angabe des Grundes so rechtzeitig bekanntzugeben, 

dass die Einberufung eines Ersatzmitgliedes noch möglich ist. 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Franz Aschbacher 

 

 

 

Ergeht an: 

Alle Mitglieder des Gemeinderates (per Email) 


